Friedhofssatzung
der Gemeinde Birkenfelde

Die Gemeinde Birkenfelde erlasst auf Grund der 88 19 Abs. 1, 21 Thiringer Ge-
meinde- und Landkreisordnung (Thiringer Kommunalordnung — ThiurKO -) in der
Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBI. S. 41), zuletzt gean-
dert durch Gesetz vom 23. Dezember 2005 (GVBI. S. 446) sowie § 33 Thiringer
Bestattungsgesetz (ThurBestG) vom 19. Mai 2004 (GVBI. S. 505) die folgende vom
Gemeinderat in seiner Sitzung am 7. Februar 2007 beschlossene Friedhofssatzung
der Gemeinde Birkenfelde:

l. Allgemeine Bestimmungen

81
Geltungsbereich

Diese Friedhofssatzung gilt fir den im Gebiet der Gemeinde Birkenfelde gelegenen
und von ihr verwalteten Friedhof.

82
Friedhofszweck

(1) Der Friedhof ist eine Einrichtung der Gemeinde, die den Verstorbenen als
wuirdige Ruhestétte und der Pflege ihres Andenkens gewidmet ist.

(2) Der Friedhof dient der Bestattung aller Personen, die
1. beiihrem Ableben ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde hatten, oder
2. ein Recht auf Benutzung einer Grabstatte auf dem Friedhof hatten, oder

3. keinen festen Wohnsitz hatten oder deren letzter Wohnsitz unbekannt ist
und innerhalb des Gemeindegebietes verstorben sind.

(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Zustimmung der Ge-
meinde Birkenfelde. Ein Rechtsanspruch auf Erteilung der Zustimmung besteht
nicht.

§3
Schliel3ung und Entwidmung

(1) Der Friedhof oder Friedhofsteile kdnnen aus wichtigem offentlichen Grund fur
weitere Bestattungen, Bestattungs- oder Grabstattenarten gesperrt (Schliel3ung)
oder einer anderen Verwendung (Entwidmung) zugefuhrt werden.

(2) Durch die SchlieBung wird die Mdglichkeit weiterer Bestattungen ausgeschlos-
sen.



(3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedhofs als Ruhestatte der
Toten verloren. Die Entwidmung ist erst mit Wirkung von dem Zeitpunkt an zu-
lassig, zu dem samtliche Ruhe- und Nutzungszeiten der auf dem Friedhof vor-
genommenen Bestattungen abgelaufen sind.

(4) SchlieBung oder Entwidmung werden 6ffentlich bekannt gemacht.

Il. Ordnungsvorschriften

§4
Offnungszeiten

Der Friedhof ist wahrend der durch die Gemeinde festgesetzten Zeiten fur den
Besucherverkehr geoffnet. Die Offnungszeiten werden durch Aushang an den Fried-
hofseingangen bekannt gegeben. Sonderregelungen kdnnen durch die Gemeinde
getroffen werden.

85
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jeder Friedhofsbesucher hat sich der Wirde des Ortes entsprechend zu ver-
halten und die Pietat zu wahren. Kinder unter 10 Jahren durfen den Friedhof nur
in Begleitung Erwachsener betreten.

(2) Nicht gestattet ist innerhalb des Friedhofes:

1. den Friedhof oder seine Einrichtungen oder Anlagen zu verunreinigen und
zu beschadigen sowie Rasenflachen und Grabstéatten unberechtigterweise
zu betreten.

2. Waren aller Art, insbesondere Kranze und Blumen, gewerbliche Dienste an-
zubieten oder diesbeziglich zu werben,

3. Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen
von Bestattungsfeiern notwendig und tblich sind,

4. ohne schriftiche Genehmigung der Gemeinde gewerbsmaldig zu fotogra-
fieren,

5. an Sonn- und Feiertagen und in der Nahe einer Bestattung storende Arbei-
ten auszufihren,

6. das Befahren der Wege mit Fahrzeugen aller Art, soweit nicht eine be-
sondere Erlaubnis hierzu erteilt ist; ausgenommen von diesem Verbot sind
Kinderwagen und Rollstthle.

Abraum und Abfélle aller Art abzulegen,
Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde.

Die Gemeinde kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des
Friedhofes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.
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Gedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhangende Veran-
staltungen bedirfen der Zustimmung der Gemeinde; sie sind spatestens eine
Woche vor Durchfiihrung anzumelden.

§6
Gewerbliche Betatigung auf dem Friedhof

Steinmetze, Bildhauer, Gartner und Bestatter bedtrfen fur die dem jeweiligen
Berufsbild entsprechende gewerbliche Tatigkeit auf dem Friedhof der vorherigen
Zulassung durch die Gemeinde. Die Zulassung kann befristet werden.

Auf ihren Antrag hin werden nur solche Gewerbetreibende zugelassen, die in
fachlicher, betrieblicher und personlicher Hinsicht zuverlassig sind. Die Zuver-
lassigkeit ist nachzuweisen. Dies kann z. B. bei Handwerkern durch den Nach-
weis der Eintragung in die Handwerksrolle oder bei handwerksdhnlichem Ge-
werbe die Eintragung in das Verzeichnis gemaR § 19 Handwerksordnung ge-
schehen.

Sonstigen Gewerbetreibenden kann die Ausibung anderer als den in Abs. 1
genannten Tatigkeiten gestattet werden, wenn dies mit dem Friedhofszweck ver-
einbar ist. Abs. 2 und 4 gelten entsprechend.

Die Gemeinde hat die Zulassung davon abhangig zu machen, dass der Antrag-
steller einen fur die Ausfiihrung seiner Téatigkeit ausreichenden Haftpflichtver-
sicherungsschutz nachweist.

Die Gewerbetreibenden und ihre Mitarbeiter haben die Friedhofssatzung und die
dazu ergangenen Regelungen zu beachten. Die Betriebsinhaber haften fur alle
Schaden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tatigkeit
auf dem Friedhof fahrlassig oder schuldhaft verursachen.

Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof diirfen nur werktags innerhalb der Off-
nungszeiten ausgefiihrt werden. Soweit Offnungszeiten nicht festgelegt sind,
durfen die Arbeiten in den Monaten Méarz bis Oktober nicht vor 07:00 Uhr und
den Monaten November bis Februar nicht vor 08:00 Uhr begonnen werden. Die
Gemeinde kann Verlangerungen der Arbeitszeiten zulassen.

Die fur die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dirfen auf dem
Friedhof nur an den von der Gemeinde genehmigten Stellen gelagert werden.
Nach Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplatze wieder in einen
ordnungsgemalien Zustand zu versetzen. Die Gewerbetreibenden durfen auf
dem Friedhof keinerlei Abfall, Abraum-, Rest- und Verpackungsmaterial ab-
lagern. Gewerbliche Gerate dirfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen
des Friedhofes gereinigt werden.

Die Gemeinde kann die Zulassung der Gewerbetreibenden, die gegen die Vor-
schriften der Friedhofssatzung verstol3en oder bei denen die Voraussetzungen
des Abs. 2 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind auf Zeit oder Dauer
durch schriftlichen Bescheid entziehen. Bei einem schwerwiegenden Verstol3 ist
die Mahnung entbehrlich.
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lll. Bestattungsvorschriften

8§87
Anzeigepflicht und Bestattungszeit

Jede Bestattung ist unverziglich nach Feststellung des Todes bei der Gemeinde
anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen beizufligen.

Soll eine Aschenbestattung erfolgen, so ist eine Bescheinigung tber die Ein-
ascherung vorzulegen.

Die Gemeinde setzt Ort und Zeit der Bestattung im Benehmen mit den Ange-
horigen und gegebenenfalls der zustandigen Religions- oder Weltanschauungs-
gemeinschaft, der der Verstorbene angehorte, fest. Die Bestattungen erfolgen
regelmanig werktags, aufler wenn auf einen Werktag ein Feiertag fallt. In
begrindeten Fallen sind mit Genehmigung der Gemeinde Ausnahmen zul&ssig.

Erdbestattungen und Eindscherungen missen grundsatzlich innerhalb von zehn
Tagen nach Feststellung des Todes erfolgen. Die Asche ist innerhalb von sechs
Monaten nach der Eindscherung beizusetzen.

Wird eine Leiche nicht innerhalb von zehn Tagen nach Feststellung des Todes
bestattet und Asche nicht innerhalb von sechs Monaten beigesetzt, so erfolgt die
Bestattung in einem Reihengrab oder die Beisetzung in einem Urnenfeld von
Amts wegen auf Kosten des Bestattungspflichtigen.

Bei der Erdbestattung sind Sarge zu verwenden. Hiervon kénnen im Einzelfall
aus wichtigen Grinden, insbesondere aus nachgewiesenen ethischen oder reli-
giosen Grinden, Ausnahmen durch die Ordnungsbehdrde zugelassen werden,
sofern 6ffentliche Belange nicht entgegenstehen.

88
Sarge

Die Sarge missen festgefligt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern
von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Sarge, Sargausstattungen und Sargab-
dichtungen durfen nicht aus Kunststoffen oder sonstigen nicht verrottbaren
Werkstoffen hergestellt sein.

Die Sarge durfen hdchstens 2,05 m lang, 0,68 m hoch und im Mittelmal3 0,68 m
breit sein. Sind in Ausnahmeféllen gré3ere Sarge erforderlich, ist die Zustim-
mung der Gemeinde bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.

Sarge von Leibesfriichten, Fehlgeborenen und Kindern, die bis zum vollendeten
10. Lebensjahr verstorben sind, durfen hdchstens 1,35 m in genehmigten Aus-
nahmeféllen bis maximal 1,70 m lang, 0,50 m hoch und im Mittelmaf3 0,50 m
breit sein.
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89
Ausheben der Graber

Das Ausheben der Gréaber fur Erdbestattungen, das Verfullen sowie die Ent-
sorgung des verbleibenden Erdaushubes der Grabstatte ist von den Verpflich-
teten zu veranlassen.

Die Tiefe der einzelnen Graber betragt von der Erdoberflache (ohne Hugel) bis
zur Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne
mindestens 0,40 m.

Die Graber fur Erdbestattungen mussen voneinander durch mindestens 0,40 m
starke Erdwande getrennt sein.

Das Ausheben der Graber fur Urnenbestattungen, das Verfullen sowie die Ent-
sorgung des verbleibenden Erdaushubes der Grabstatte wird von der Gemeinde
veranlasst.

8§10
Ruhezeit

Ruhezeit fur Leichen betragt 30 Jahre und fur Aschen 30 Jahre.

§11
Umbettungen

Die Ruhe der Toten darf grundsatzlich nicht gestort werden.

Umbettungen von Leichen und Aschen bedirfen, unbeschadet der sonstigen ge-
setzlichen Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Gemeinde. Die Zustim-
mung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden. Um-
bettungen aus einer Reihengrabstatte/Urnenreihengrabstatte in eine andere
Reihengrabstéatte/Urnenreihengrabstatte innerhalb des Friedhofes sind nicht zu-
lassig. Umbettungen aus Urnengemeinschaftsanlagen sind nicht zulassig.

Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- und Aschereste kénnen
nur mit vorheriger Zustimmung der Gemeinde in belegte Grabstatten umgebettet
werden.

Ausbettungen aus Gemeinschaftsanlagen fur Urnengrabstatten sind insgesamt
unzulassig.

Alle Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist bei Umbet-
tungen aus Reihengrabstatten/Urnenreihengrabstatten der verflgungsberech-
tigte Angehorige des Verstorbenen.

Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schaden, die an benachbarten
Grabstatten und Anlagen durch eine Umbettung entstehen, hat der Antragsteller
zu tragen.
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Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht
unterbrochen oder gehemmt.

Eine Ausgrabung von Leichen oder Aschen zu anderen Zwecken als zur Umbet-
tung, darf nur auf Grund behdrdlicher oder richterlicher Anordnung erfolgen.

V. Grabstatten

812
Arten der Grabstatten

Die Grabstatten bleiben Eigentum der Gemeinde Birkenfelde. An ihnen kdénnen
Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden.

Fur die Bestattung der Verstorbenen werden folgende Grabstéatten bereitgestellt:

a) Reihengrabstatten

b) Wahlgrabstatten (sieben zu vergebende Doppelgrabstatten)
c) Urnenreihengrabstatten

d) namentliche Urnengemeinschaftsgrabstatten

e) namenlose Urnengemeinschaftsgrabstéatten

f)  Ehrengrabstatten.

Ein Anspruch auf den Erwerb eines Nutzungsrechtes an einer der Lage nach be-
stimmten Grabstatte besteht nicht. Ebenfalls besteht kein Anrecht darauf, dass
die Umgebung der Grabstatten unverédndert bleibt oder in einer bestimmten Art
und Weise gestaltet wird.

§13
Reihengrabstatten

Reihengrabstatten sind Grabstéatten fur Erdbestattungen, die der Reihe nach
belegt und im Todesfall fur die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden zuge-
wiesen werden. Ein Wiedererwerb ist ausgeschlossen.

Es werden eingerichtet:

a) Reihengrabfelder fur Verstorbene bis zum vollendeten 10. Lebensjahr, ein-
geschlossen die Fehlgeburten,
b) Reihengrabfelder fur Verstorbene ab vollendetem 10. Lebensjahr.

In jeder Reihengrabstatte darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch
zuldssig, in einer Reihengrabstéatte die Leiche eines Kindes unter einem Jahr
oder ein Fehlgeborenes und eines Familienangehdrigen oder die Leichen von
gleichzeitig verstorbenen Geschwistern unter 5 Jahren in einem Sarg zu be-
statten.

Das Abraumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der
Ruhezeiten wird 3 Monate vorher offentlich und durch ein Hinweisschild auf dem
betreffenden Grabfeld bekannt gemacht.
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8§14
Wahlgrabstatten

Wahlgrabstatten werden nur noch fir sieben mehrstellige Grabstéatten (Doppel-
graber) vergeben. Nach Vergabe der siebten Doppelgrabstelle werden keine
weiteren Wahlgrabstatten zugelassen.

Wahlgrabstatten sind Grabstatten fir Erdbestattungen, an denen auf Antrag ein
Nutzungsrecht fur die Dauer von 40 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren
Lage im Benehmen mit dem Erwerber bestimmt wird. Nutzungsrechte an Wahl-
grabstéatten werden nur anlasslich eines Todesfalles verliehen.

Das Nutzungsrecht kann in der Regel einmal wiedererworben werden, langs-
tens fur 30 Jahre. Ein Wiedererwerb ist nur auf Antrag und nur fir die gesamte
Wahlgrabstatte moglich. Ein mehrmaliger Wiedererwerb ist mdglich, wenn nach
Beendigung der Ruhezeit und vor Ablauf der Nutzungszeit eine weitere Bestat-
tung erfolgen soll. Ein Anspruch auf Wiedererwerb besteht nicht; das Nutzungs-
recht darf nicht unterbrochen werden.

Das Nutzungsrecht entsteht mit Aushandigung der Verleihungsurkunde.

Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der jeweilige Nutzungsberechtigte 3
Monate vorher schriftlich, falls er nicht bekannt oder nicht ohne besonderen
Aufwand zu ermitteln ist, durch eine offentliche Bekanntmachung und durch
einen Hinweis flr die Dauer von 3 Monaten an der Grabstatte hingewiesen.

Wahrend der Nutzungszeit darf eine weitere Bestattung nur stattfinden, wenn
die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht Uberschreitet oder ein Nutzungsrecht min-
destens fur die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit wiedererworben ist.

Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der Erwerber fir den Fall
seines Ablebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Rechts-
nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch
schriftlichen Vertrag tubertragen, der erst im Zeitpunkt des Todes des Ubertra-
genden wirksam wird. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung
getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Ange-
hdrigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung Uber:

a) auf den uberlebenden Ehegatten,

b) auf den Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschatft,

c) auf den Partner einer auf Dauer angelegten nichtehelichen Lebensgemein-
schatft,

d) auf die ehelichen und nichtehelichen Kinder,

e) auf die Stiefkinder,

f) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Vater oder Mtter,

g) auf die Eltern,

h) auf die vollburtigen Geschwister,

i) auf die Stiefgeschwister,

j) auf die nicht unter a) — h) fallenden Erben.
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Innerhalb der einzelnen Gruppen wird jeweils der Alteste Nutzungsberechtigter.
Das Nutzungsrecht erlischt, wenn keiner der Angehérigen das Nutzungsrecht
Ubernimmit.

Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person
aus dem Kreis der in Abs. 7 Satz 2 genannten Personen ubertragen; er bedarf
hierzu der vorherigen Zustimmung der Gemeinde.

Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverziglich nach Erwerb auf
sich umschreiben zu lassen. Der Nachweis Uber die Rechtsnachfolge ist beizu-
fugen.

Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und
der dazu ergangenen Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstatte beigesetzt
zu werden, bei Eintritt eines Bestattungsfalles Uber andere Bestattungen und
Uber die Art der Gestaltung und der Pflege der Grabstétte zu entscheiden.

Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstatten kann jederzeit, an teilbelegten
Grabstatten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit zuriickgegeben werden. Eine
Ruckgabe ist nur fur die gesamte Grabstéatte moglich.

Wird das Nutzungsrecht an einem Wahlgrab zurtickgegeben, so sind die bereits
gezahlten, fur die Uberschissige Zeit anfallenden Nutzungsgebuhren unverzinst
zu erstatten, wenn die Ruckgabe nicht auf Grinden beruht, die der Nutzungs-
berechtigte selbst zu vertreten hat.

Das Ausmauern von Wahlgrabstatten ist nicht zulassig.

§15
Urnenreihengrabstatten

Aschen durfen beigesetzt werden in

a) Urnenreihengrabstatten,
b) namentlichen Urnengemeinschaftsanlagen,
c) namenlosen Urnengemeinschaftsanlagen.

Urnenreihengrabstatten sind Grabstéatten, die der Reihe nach belegt und im
Todesfall fur die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben
werden. Ein Wiedererwerb ist ausgeschlossen.

Urnenreihengrabstatten werden in der Grdl3e von 0,90 m Breite und 1,00 m
Lange abgegeben. Die Wegebreite zwischen den Grabstatten betréagt mindes-
tens 0,40 m und die Wegeldnge 1,00 m.

Urnengemeinschaftsgrabstatten dienen nach Bestimmung durch die Gemeinde
der namenlosen sowie auch der namentlichen Beisetzung von Urnen. Bei der
namentlichen Beisetzung in der Urnengemeinschaftsgrabstatte errichtet die
Gemeinde eine kostenpflichtige kleine Grabplatte.



(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vor-
schriften fur die Reihengrabstatten entsprechend auch fur Urnengrabstétten.

§ 16
Ehrengrabstatten

Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstétten (einzeln
oder in geschlossenen Feldern) obliegen der Gemeinde. Mit der Verleihung der
Ehrenbirgerschaft wird den Ehrenblrgern auch das Recht auf eine Ehrengrabstatte
zuerkannt. Ehrengrabstéatten sind gebuhrenfrei.

V. Gestaltung der Grabstéatten

§ 17
Allgemeine Gestaltungsvorschriften

(1) Jede Grabstétte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass
der Friedhofszweck und der Zweck dieser Satzung sowie die Wirde des Fried-
hofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtlage gewahrt werden.

(2) Auf jeder Grabstelle darf nur ein Grabmal aufgestellt werden.

(3) Jede Grabstatte ist durch eine zum Grabmal passende Grabeinfassung mit fol-
genden Mal3en (AulRenkante) abzugrenzen:

einstellige Grabstétte fur Erdbestattung 0,90mx1,90m
zweistellige Grabstatte fur Erdbestattung 2,00mx1,90m
Kindergrab fir Erdbestattung 0,60mx 1,20 m
Urnengraber 0,90 mx 1,00 m

Die provisorischen Holzeinfassungen sind mit gleichen Mal3en zu setzen.

VI. Grabmale und bauliche Anlagen

§18
Allgemeine Gestaltungsvorschriften

(1) Die Grabmale und baulichen Anlagen unterliegen unbeschadet der Bestim-
mungen des 8§ 17 in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die Um-
gebung keinen zusatzlichen Anforderungen.

(2) Grabmale missen in Abhangigkeit von ihrer Hohe eine minimale Starke auf-
weisen. Die minimale Starke betragt bei

stehende Grabmale

bei einer Hohe von 0,40 m bis zu 1,20 m 0,12 m
bei einer Hohe von 1,21 m bis zu 1,50 m 0,14 m
ab einer H6he von 1,51 m bis zu 1,80 m 0,18 m
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Die Angaben zur Ho6he schliel3t die Grabeinfassung und den Sockel ein.

liegende Grabmale

bei einer Hochstlange bis zu 0,5 m 0,08 m
bei einer Hochstlange von 0,51 m bis 1,20 m 0,10 m

Der Neigungswinkel darf bis zu 45 Grad betragen.

Die Gemeinde kann weitergehende Anforderungen verlangen, wenn dies aus
Griunden der Standsicherheit erforderlich ist.

§19
Genehmigungspflicht

Die Errichtung und jede Veranderung von Grabmalen bedarf der vorherigen
Genehmigung der Gemeinde.

Die Genehmigung ist unter Vorlage von Zeichnungen unter Angabe des Mal3-
stabes in doppelter Ausfertigung zu beantragen. Aus dem Antrag und den
Zeichnungen mussen alle Einzelheiten der Anlage, insbesondere Art und Bear-
beitung des Werkstoffs sowie Inhalt, Form und Anordnung der Inschrift ersicht-
lich sein. Auf Verlangen sind in besonderen Fallen Zeichnungen in gréf3erem
Mal3stab oder Modelle vorzulegen.

Die Errichtung und jede Veranderung aller sonstigen baulichen Anlagen beddr-
fen ebenfalls der vorherigen Genehmigung der Gemeinde. Die Absatze 1 und 2
gelten entsprechend.

Die Genehmigung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage
nicht binnen eines Jahres nach der Genehmigung errichtet worden ist.

Die nichtgenehmigungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als natur-
lasierte Holztafeln oder Holzkreuze zulassig und dirfen nicht langer als 2 Jahre
nach der Beisetzung verwendet werden. Gleiches gilt fur die provisorischen
Grabeinfassungen entsprechend.

Die Genehmigung kann versagt werden, wenn die Anlage nicht den Vorschriften

dieser Friedhofssatzung entspricht.

820
Ersatzvornahme

Ohne Genehmigung errichtete oder mit den vorgelegten Zeichnungen und Angaben
nicht Ubereinstimmende Anlagen muissen entfernt oder den Zeichnungen und An-
gaben entsprechend verandert werden, sofern eine Genehmigung nachtraglich nicht
erteilt wird. Die Gemeinde kann den fir ein Grab Sorgepflichtigen oder Nutzungs-
berechtigten schriftlich auffordern, innerhalb angemessener Frist die Anlage zu ent-
fernen oder zu verandern. Wird der Aufforderung nicht rechtzeitig Folge geleistet, so
kann die Gemeinde auf Kosten der Berechtigten die Anlage entfernen lassen. Falls
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die Anlage nicht innerhalb von 2 Monaten abgeholt wird, kann die Gemeinde mit ihr
entsprechend den Vorschriften der 88 383 ff BGB verfahren. Hierauf ist in der Auf-
forderung hinzuweisen.
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§21
Fundamentierung und Befestigung

Die Grabmale sind, ihrer Grol3e entsprechend, nach den allgemein anerkannten
Regeln des Handwerks so zu fundamentieren und zu befestigen, dass sie
dauernd standsicher sind und auch beim Offnen benachbarter Graber nicht
umstirzen oder sich senken konnen. Dies gilt fir sonstige Anlagen ent-
sprechend.

Die Steinstarke muss die Standfestigkeit der Grabmale gewahrleisten. Die Min-
deststarke der Grabmale bestimmt sich nach dem § 18 Abs. 2.

Die Standfestigkeit der Grabmale wird mindestens einmal jahrlich von der
Gemeinde Uberprift.

§ 22
Unterhaltung

Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind von den Nutzungs-
berechtigten dauernd in wirdigem und verkehrssicherem Zustand zu halten.

Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder
Teilen davon gefahrdet, sind die fiir die Unterhaltung Verantwortlichen verpflich-
tet, unverziglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzug kann die Gemeinde
auf Kosten des Verantwortlichen Sicherungsmal3nahmen (z. B. Umlegen von
Grabmalen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Auf-
forderung der Gemeinde nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen
Frist beseitigt, ist die Gemeinde berechtigt, das Grabmal oder Teile davon auf
Kosten des Verantwortlichen zu entfernen. Die Gemeinde ist verpflichtet, diese
Gegenstande 3 Monate aufzubewahren.

Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu
ermitteln, gentgen als Aufforderung eine o6ffentliche Bekanntmachung und ein
Hinweisschild auf der Grabstatte, das fir die Dauer von einem Monat angebracht
wird.

Die Verantwortlichen sind fur jeden Schaden haftbar, der durch das Umstirzen
von Grabmalen oder Grabmalteilen verursacht wird.

Klnstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und bauliche Anlagen oder
solche, die als besondere Eigenart eines Friedhofs erhalten bleiben sollen, wer-
den in einem Verzeichnis gefuihrt. Die Gemeinde kann die Zustimmung zur
Anderung derartiger Grabmale und baulichen Anlagen versagen. Insoweit ist die
zustandige Denkmalbehdrde nach Mal3gabe der gesetzlichen Bestimmungen zu
beteiligen.
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§23
Entfernung

Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dirfen Grabmale nur mit vor-
heriger schriftlicher Zustimmung der Gemeinde entfernt werden.

Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihengrabstatten/Urnenreihengrabstatten/na-
mentlichen Urnengemeinschaftsanlagen oder der Nutzungszeit der Wahlgrab-
statten oder nach der Entziehung oder Aufgabe von Grabstéatten und Nutzungs-
rechten sind die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen zu entfernen. Auf
den Ablauf der Ruhezeit/Nutzungszeit wird durch offentliche Bekanntmachung
hingewiesen. Geschieht die Entfernung nicht binnen drei Monaten nach o6ffent-
licher Bekanntmachung, so ist die Gemeinde berechtigt, die Grabstétte abrau-
men zu lassen. Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, das Grabmal oder sonstige
bauliche Anlagen zu verwahren. Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen
gehen entschéadigungslos in das Eigentum der Gemeinde Uber, wenn dies bei
Erwerb des Nutzungsrechts oder bei Genehmigung fur die Errichtung des Grab-
mals oder sonstiger baulicher Anlagen schriftlich vereinbart wurde.

Die Gemeinde ist berechtigt, ohne ihre Genehmigung aufgestellte Grabmale
einen Monat nach Benachrichtigung des Nutzungsberechtigten, auf dessen
Kosten entfernen zu lassen. Die Gemeinde bedient sich dabei eines Dritten.
Sofern Grabstatten von der Gemeinde abgerdumt werden, hat der jeweilige
Nutzungsberechtigte die Kosten zu tragen.

VII. Herrichtung und Pflege der Grabstéatten

§24
Herrichtung und Unterhaltung

Alle Grabstatten mussen in einer der Wirde des Friedhofes entsprechenden
Weise gartnerisch hergerichtet und dauernd gepflegt werden. Verantwortlich
hierfur ist der jeweilige Nutzungsberechtigte. Die Verpflichtung erlischt mit dem
Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechtes. Abs. 7 bleibt unberihrt.

Die Grabstatten sind so zu gestalten, dass sie sich in das Gesamtbild des Fried-
hofes ohne Stérungen einfligen und den besonderen Charakter ihrer Umgebung
und der Friedhofsteile wahren.

Die Graber durfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere Gréber und die
offentlichen Anlagen und Wege nicht beeintrachtigen. Pflanzen, die 1,50 m Hohe
Uberschreiten, sind von dem Verantwortlichen zuriickzuschneiden oder zu ent-
fernen.

Verwelkte Blumen und Kranze sind unverziglich zu entfernen und zu entsorgen.

Die fur die Grabstatten Verantwortlichen kénnen die Grabstatten selbst anlegen
und pflegen.
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Grabstatten mussen innerhalb von drei Monaten nach der Bestattung bzw. Bei-
setzung hergerichtet werden.

Die Herrichtung, Unterhaltung und Veranderung der gartnerischen Anlagen
aulRerhalb der Grabstatten obliegen ausschlie3lich der Gemeinde.

Chemische Unkrautbekdmpfungsmittel sowie die Anwendung jeglicher Pestizide
(z. B. Herbizide, Insektizide, Fungizide) bei der Grabpflege sind verboten.

Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe durfen in samtlichen Pro-
dukten der Trauerfloristik, insbesondere in Kranzen, Trauergebinden, Trauerge-
stecken, im Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenzucht-
behaltern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwandt werden. Ausgenommen
sind Grabvasen. Ebenso unzulassig ist das Aufstellen unwirdiger Gefal3e (z. B.
Konservendosen usw.).

8§25
Vernachlassigung der Grabpflege

Wird eine Grabstatte nicht ordnungsgemal hergerichtet oder gepflegt, oder die
Sicherheit beeintrachtigt, hat der nach 8§ 22 Abs. 1 Verantwortliche nach schrift-
licher Aufforderung der Gemeinde die Grabstétte innerhalb einer angemessenen
Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht
ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, wird durch eine o6ffentliche Bekannt-
machung auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hingewiesen. Aulier-
dem wird der unbekannte Verantwortliche durch ein Hinweisschild auf der Grab-
statte aufgefordert, sich mit der Gemeinde in Verbindung zu setzen. Bleiben die
Aufforderung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die Gemeinde

a) die Grabstéatte abrdumen, einebnen und einsaen und
b) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen beseitigen lassen.

Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend. Wird die
Aufforderung nicht befolgt oder ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht
ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Gemeinde den Grabschmuck
auf seine Kosten entfernen.

VIIl. Leichenhallen- und Trauerfeiern

§ 26
Uberfiihrung der Leiche

Die Uberfiihrung der eingesargten Leiche hat durch die Bestattungsfirma zu er-
folgen.

Zur Vermeidung von Verwechslungen haben die Bestattungsfirmen am Ful3ende
des Sarges die von der Gemeinde vorgeschriebene Sargkarte mit den Perso-
nalien und der letzten Wohnung des Verstorbenen fest anzubringen.
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Fur Wertgegenstande, die den Verstorbenen belassen werden, ist die Haftung
der Gemeinde ausgeschlossen.

§ 27
Benutzung der Leichenhalle

Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Leiche bis zur Bestattung. Sie darf nur
mit Erlaubnis der Gemeinde betreten werden.

Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, kon-
nen die Angehoérigen die Verstorbenen wahrend abzustimmender Zeiten sehen.
Dazu ist die Aufbahrung in der Friedhofshalle zuldssig. Die Sarge sind spa-
testens eine Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder Beisetzung endgultig zu
schlie3en.

Die Sarge der an meldepflichtigen Ubertragbaren Krankheiten Verstorbenen
sollen in einem besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zu-
tritt zu diesen Raumen und die Besichtigung der Leichen bedurfen zusatzlich der
vorherigen Zustimmung des Amtsarztes.

Die Reinigung der Leichenhalle obliegt dem Verpflichteten, ebenso die Ver-
schlusssicherheit der Leichenhalle wahrend der Zeit der Aufbewahrung und bis
zur Abgabe der Schlussel.

828
Trauerfeier

Die Trauerfeiern konnen in dem dafir bestimmten Raum (Friedhofshalle), am
Grab oder an einer anderen im Freien vorgesehenen Stelle abgehalten werden.

Die Benutzung der Friedhofshalle kann zur Aufbahrung untersagt werden, wenn
der Verstorbene an einer meldepflichtigen Ubertragbaren Krankheit gelitten hat
oder Bedenken wegen des Zustandes der Leiche bestehen.

Jede Musik- und Gesangsdarbietung auf dem Friedhof bedarf der vorherigen
Genehmigung durch die Gemeinde.

IX. Schlussvorschriften

829
Alte Rechte

Bei Grabstatten, Uber welche die Friedhofsverwaltung bei Inkrafttreten dieser
Satzung bereits verfugt hat, richten sich die Nutzungszeit und die Gestaltung
nach den bisherigen Vorschriften.

Die Gestaltungsvorschriften richten sich nach der bei Antragstellung gultigen
Satzung.
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§ 30
Haftung

Die Gemeinde haftet nicht fir Schaden, die durch nicht satzungsgeméfRe Benutzung
des Friedhofes, seiner Anlagen oder seiner Einrichtungen, durch dritte Personen
oder durch Tiere entstehen. lhr obliegen keine besonderen Obhuts- und Uber-
wachungspflichten. Im tGbrigen haftet die Gemeinde nur bei Vorsatz und grober Fahr-
lassigkeit. Die Vorschriften Giber Amtshaftung bleiben unberthrt.

§31
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

a)
b)

c)

d)

f)
9)

h)

den Friedhof entgegen der Bestimmung des § 4 betritt;

sich auf dem Friedhof nicht der Wirde des Ortes entsprechend verhalt (8 5
Abs. 1);

entgegen der Bestimmung des 8 5 Abs. 2

1. den Friedhof oder seine Einrichtungen oder Anlagen verunreinigt oder
beschadigt oder Rasenflachen oder Grabstatten unberechtigterweise be-
tritt,

2. Waren aller Art insbesondere Kranze und Blumen oder gewerbliche
Dienste anbietet oder diesbeziiglich wirbt,

3. Druckschriften verteilt, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen von
Bestattungsfeiern notwendig und tblich sind,

4. ohne schriftiche Genehmigung der Gemeinde gewerbsmaélfig fotogra-

fiert,

an Sonn- und Feiertagen oder in der Nahe einer Bestattung stérende

Arbeiten ausflhrt,

Friedhofswege mit Fahrzeugen ohne Erlaubnis befahrt,

Abraum oder Abfalle aller Art ablegt,

Tiere mitbringt, ausgenommen Blindenhunde,

entgegen 8 5 Abs. 3 Gedenkfeiern ohne Genehmigung der Gemeinde

durchfuhrt,

eine gewerbliche Tatigkeit auf dem Friedhof ohne Zulassung ausibt (8 6
Abs. 1 und 3);

gewerbliche Arbeiten auRerhalb der zugelassenen Zeiten ausfuhrt (8 6 Abs.
6);

als Bestattungspflichtiger nicht fur die Bestattung sorgt (8 7);

o

©oo~NOo

Umbettungen oder Ausbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt (8
11);

auf einer Grabstelle mehr Grabmale errichtet, als zugelassen nicht einhalt (8
17);

die Bestimmungen Uber zuldssige Mal3e der Grabeinfassungen nicht einhalt
(8 17 Abs. 3);
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die Bestimmungen Uber zuldssige Mal3e fur Grabmale nicht einhalt (8 18
Abs. 2);

Grabmale ohne Zustimmung errichtet oder verandert (8 19 Abs. 1);
bauliche Anlagen ohne Zustimmung errichtet oder verandert (8 19 Abs. 3);

provisorische Grabmale in anderer Form und Material als zugelassen errich-
tet sowie provisorische Grabmale und Grabeinfassungen nicht innerhalb von
zwei Jahren ersetzt (8 19 Abs. 5);

Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen nicht in verkehrssicherem Zu-
stand halt (88 21 Abs. 1, 22, 24 Abs. 1);

Grabmale ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt (§ 23 Abs. 1);

Grabstatten so gestaltet, dass sie das Gesamtbild des Friedhofes stéren (8
24 Abs. 2);

wer als Verantwortlicher Pflanzen, die andere Graber und offentliche An-
lagen und Wege beeintrachtigen, nicht zurtickschneidet oder entfernt (8§ 24
Abs. 3);

Pflanzenschutz- oder Unkrautbekdmpfungsmittel verwendet (8 24 Abs. 8);

Grabstatten innerhalb von drei Monaten nach der Bestattung nicht herrichtet
(8 24 Abs. 6);

Grabstatten nicht oder entgegen § 24 Abs. 1 bepflanzt;
Grabstatten vernachlassigt (8 25 Abs. 1);
die Leichenhalle entgegen § 27 Abs. 1 betritt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuRe bis zu 5.000 EUR geahndet
werden. Das Gesetz Uiber Ordnungswidrigkeiten (OwiG) in der Fassung vom 22.
Marz 2005 (BGBI. | Seite 837) findet Anwendung.

832
Gebihren

Fur die Benutzung des von der Gemeinde verwalteten Friedhofes und seiner Einrich-
tung sind die GeblUhren nach der jeweils geltenden Friedhofsgeblihrensatzung der
Gemeinde Birkenfelde zu entrichten.

§33
Gleichstellungsklausel

Alle Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten sowohl in mann-
licher als auch in weiblicher Form.
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8§34
Inkrafttreten/Aul3erkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach der 6ffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleich-

zeitig treten die Friedhofssatzung vom 26. Februar 1997 und alle Ubrigen entgegen-
stehenden ortsrechtlichen Vorschriften auRer Kraft.

Birkenfelde, 2. Marz 2007

Stadler
BlUrgermeister (Siegel)



	I. Allgemeine Bestimmungen
	Schließung und Entwidmung

	II. Ordnungsvorschriften
	III. Bestattungsvorschriften
	
	Umbettungen
	Wahlgrabstätten (sieben zu vergebende Doppelgrabstätten)
	namenlose Urnengemeinschaftsgrabstätten
	Ehrengrabstätten.

	Wahlgrabstätten

	Urnenreihengrabstätten

	V. Gestaltung der Grabstätten
	VI. Grabmale und bauliche Anlagen
	VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten
	VIII. Leichenhallen- und Trauerfeiern
	IX. Schlussvorschriften

